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1. Ausgangslage 
Die Gemeinde Kirchberg hat heute ein gut ausgebautes familienergänzendes Betreu-
ungsangebot mit Tagesschule, Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilienorganisation. Die 
einzige, für Familien jedoch einschneidende Betreuungslücke für Kindergarten- und 
Schulkinder, befindet sich in der Zeit der Schulferien. Alleinerziehende, aber auch Eltern, 
die beide berufstätig sind, haben in der Regel nicht genügend Ferien, um die Betreuung 
ihrer Kinder während den 13 Schulferienwochen umfassend übernehmen zu können. 
Gerade die Eltern der Kinder, die bisher die Kindertagesstätte besuchten und neu in die 
Schule eintreten, kennen das Problem der nun fehlenden Ferienbetreuung.  
 

2. Ziele 
Die Ziele der Ferienbetreuung Kirchberg sind: 

• klare Tagesstrukturen für Kinder auch während den Schulferien 

• Entlastung der Erziehungsberechtigten, die auf eine Ferienbetreuung ihrer Kinder 
angewiesen sind 

• Erlebnisreiche, attraktive, fördernde und sozialpädagogisch wertvolle Betreuung für 
Kinder ab dem Kindergartenalter bis zur 6. Klasse 

• Umfassende und an die Jahreszeit angepasste Betreuung 
 

3.  Trägerschaft 
Die Gemeinde Kirchberg ist Trägerin der familienergänzenden Betreuungsangebote. 
Die operative Gesamtverantwortung der Ferienbetreuung für Kinder/Jugendliche der 
Tagesschule liegt bei der Tagesschulleitung. Strategisch ist das Angebot der Bildungs-
kommission unterstellt.  
 

4.  Standort 
Die Ferienbetreuung nutzt die Räume der Tagesschule, die Turnhallen, den Werk- und 
Jugendraum wie auch die Aussenplätze der Schule Kirchberg. Aussenaktivitäten finden 
vorzugsweise im Naherholungsbereich der Gemeinde Kirchberg und in den 
umliegenden Gemeinden statt. 
 

5.  Zielgruppe 
An der Ferienbetreuung können alle Kinder teilnehmen, die in Kirchberg bzw. in 
Bütikofen einen Kindergarten oder die Schule bis zur 6. KIasse besuchen. Für ältere 
Jugendliche bestehen in der Regel andere Möglichkeiten der Nutzung von Tages-
strukturen.  
 

6. Organisation 
6.01 Umfang/Dauer 
Ferienbetreuung wird wie folgt angeboten:  
Sommerferien 2 Wochen (zweitletzte und letzte Ferienwoche) 
Herbstferien 2 Wochen (erste und letzte Ferienwoche) 
Frühlingsferien 1 Woche (erste Ferienwoche) 
 

Der Betreuungstag dauert von 08.00 bis 18:00 Uhr (insgesamt 10 Stunden). Die Kinder 
können nur für ganze Betreuungstage angemeldet werden. 
 

6.02  Leitung Ferienbetreuungswochen 
Für jede Ferienbetreuungswoche werden zwei verantwortliche Leitungspersonen 
bestimmt. Diese übernehmen die Organisation der Woche und legen die 
Programminhalte fest. Dafür stehen 20 Arbeitsstunden zur Verfügung. Ihnen obliegt die 
Führung des Betreuungsteams und sie arbeiten in der Betreuung mit. Die 
Leitungspersonen sind verantwortlich für die Durchführung des Programms. 
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6.03 Verpflegung 
Der Betrieb der Tagesschulküche läuft während den betreuten Ferienwochen unver-
ändert weiter. Der Koch ist verantwortlich für die Einkäufe und Zubereitung der 
Mittagessen. Das Betreuungsteam ist für die Zwischenverpflegung zuständig. 

6.04 Mahlzeiten 
Das Verpflegungskonzept bildet die Grundlage für das gesunde, abwechslungsreiche 
und kindergerechte Essen. Die Mahlzeiten werden frisch zubereitet. Nach Möglichkeit 
werden Frischprodukte aus der Region verarbeitet. Die Menuplanung berücksichtigt die 
kulturellen Hintergründe der Kinder. 
 

6.05 Entschädigung 
Die Mitarbeitenden der Tagesschule mit einer Anstellung im Stundenlohn erbringen ihre 
Leistungen im Rahmen ihrer Anstellung. Mitarbeitenden mit einer Festanstellung wird 
die Arbeitszeit während der Ferienbetreuung zusätzlich als Stundenlohn ausbezahlt. 
 

6.06  Begrenzung Angebot / Betreuungsschlüssel 
Es sind mindestens immer zwei Betreuende anwesend. Um eine Ferienbetreuung 
anzubieten, müssen mindestens 5 Kinder angemeldet sein. Die Höchstzahl der teilneh-
menden Kinder ist mit 40 begrenzt.  
 
05 – 09 Kinder eine Betreuungsperson plus PraktikantIn / Lernende 
10 – 20 Kinder zwei Betreuungspersonen plus PraktikantIn / Lernende 
21 – 30 Kinder drei Betreuungspersonen plus PraktikantIn / Lernende 
31 – 40 Kinder vier Betreuungspersonen plus PraktikantIn / Lernende 
 
Kinder mit besonderen Betreuungsanforderungen werden mit dem entsprechenden 
Faktor (1.5 / 3.3) eingerechnet. 
 

6.07 Infrastruktur  
Für den Ferienbetreuungsbetrieb steht die ganze Infrastruktur der Tagesschule zur 
Verfügung. Die tägliche Grobreinigung erfolgt durch das Ferienbetreuungsteam in 
Zusammenarbeit mit den Kindern. Der Werkraum, die Turnhalle und Aussenplätze der 
Schule stehen, in Absprache mit der Hauswartschaft, als Bastel-, Spiel- bzw. Aufent-
haltsbereiche zur Verfügung. 
 

6.08  Ausschreibung / Anmeldung 
Die Ausschreibung für das Ferienbetreuungsangebot erfolgt so früh wie möglich (i.d.R. 
im Dezember für das Folgejahr), damit eine familiengerechte Ferienplanung möglich ist. 
Pro Ferienwoche stehen 40 Plätze zur Verfügung. Diese werden nach der Reihenfolge 
des Anmeldungseingangs vergeben. 
 

Die Ausschreibung erfolgt über folgende Kanäle: 

• Abgabe der Anmeldeunterlagen in der Tagesschule, in den Kindergärten und der 
Primarstufe. 

• Informationsbrief an die Eltern der Tagesschulkinder. 

• Aufschalten auf die Homepage der Gemeinde resp. der Schule und der 
Tagesschule. 

• Bestätigung der gebuchten Betreuungseinheiten durch das Sekretariat. 
 
Die Anmeldungen werden durch die Tagesschulleitung entgegengenommen. Das 
Schulsekretariat informiert die Erziehungsberechtigten über die Aufnahme in den 
Ferienbetreuungsbetrieb und stellt den Elterntarif in Rechnung. Der geschuldete Betrag 
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ist vor Beginn der Ferienbetreuung einzuzahlen. Das Mahnwesen erfolgt durch die 
Abteilung Finanzen. Die Erziehungsberechtigten haben zu Beginn der 
Ferienbetreuungswoche eine Kontaktperson anzugeben, welche während der 
Betreuungszeit telefonisch erreichbar ist. 
 
6.09 Abmeldungen / Verbindlichkeit zur Teilnahme 
Die Anmeldungen sind verbindlich. In begründeten Fällen kann ein Kind auf schriftliches 
Gesuch hin bis 2 Monate vor Ferienbeginn abgemeldet werden. Können Kinder wegen 
Krankheit oder aus sonstigen Gründen nicht an den Ferienbetreuungstagen teilnehmen, 
erfolgt keine Rückvergütung der Betreuungsbeiträge. 
Eltern sind verpflichtet, die Kinder abzumelden, sofern sie wegen Krankheit oder 
sonstigen Gründen nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen können. Erscheinen 
angemeldete Kinder nicht zum Angebot, erfolgt von der Leitungspersonen eine 
telefonische Rückfrage bei der Kontaktperson. 
 

6.10 Sicherheit und Versicherung 
Die für das Programm verantwortlichen Leitungspersonen widmen der Sicherheit der 
Kinder ein besonderes Augenmerk. Sie achten auf altersadäquate Aktivitäten. Für 
verlorene persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke übernimmt das Personal der 
Ferienbetreuung keine Haftung.  
Die Versicherung ist Sache der Eltern. Im Schadensfall übernimmt die Tagesschule 
keine Haftung. 
 

6.11 Ausschluss 
Bei groben Verstössen gegen die von den Betreuungspersonen aufgestellten Regeln 
oder sonstigem massivem Fehlverhalten, können Kinder aus der Ferienbetreuung 
ausgeschlossen werden. Die Leitung der Ferienbetreuungswoche ordnet den Aus-
schluss an und informiert die Kontaktperson.  
Die Betreuungskosten werden nicht zurückerstattet. 
 

7.  Finanzierung 

Die Finanzierung der Ferienbetreuung erfolgt mittels Kantonsbeiträgen, Beiträgen der 
Erziehungsberechtigten und Beiträgen der Gemeinde. 
Der Kanton beteiligt sich mit einem Beitrag von pauschal Fr. 30.00 pro Kind und Tag an 
den Kosten der Gemeinden für die Ferienbetreuung. Der Beitrag wird für 
volksschulpflichtige Kinder des Kantons Bern geleistet.  
Der Beitrag der Gemeinde muss mindestens gleich hoch sein wie der Kantonsbeitrag. 
Die Kosten der Gemeinde betragen somit mindestens Fr. 30.00 pro Kind und 
Betreuungstag. Zusätzlich trägt die Gemeinde mögliche zusätzliche ungedeckte Kosten. 
 
In den Jahren 20/21, 21/22, 22/23 trug die Gemeinde Nettokosten von jährlich  
Fr. 10'000.00-12'000.00, für jeweils vier Ferienbetreuungswochen (Ø Fr. 2’500-2'750.00 
pro Woche, mit Ø15-18 teilnehmenden Kindern, Ø Fr. 32-35.00 pro Betreuungstag). 
 
Wäre das Ferienbetreuungsangebot während fünf Wochen an allen Betreuungstagen 
mit 40 Kindern ausgelastet, würden für die Gemeinde Kosten von Fr. 30'000.00 
entstehen (5 Wochen x 5 Tage x 40 Kinder x 30 Franken pro Kind). 
 

7.01 Elternbeiträge 
Der Tarif für die Ferienbetreuung wird abgestuft je nach Höhe des Tarifs für eine 
Betreuungsstunde im ordentlichen Tagesschulbetrieb. Dieser Tarif (mind. Fr. 0.80, max. 
Fr. 12.55) ist abhängig vom massgebenden Einkommen sowie von der Familiengrösse 
und wird nach kantonalen Vorgaben berechnet. 
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Fr. 40.00 pro Tag bei einem Elterntarif von Fr. 0.80 bis Fr. 3.99 pro Betreuungsstunde  
Fr. 50.00 pro Tag bei einem Elterntarif von Fr. 4.00 bis Fr. 12.54 pro Betreuungsstunde  
Fr. 60.00 pro Tag bei einem Elterntarif von Fr. 12.55 pro Betreuungsstunde 
 

Mittagessen, Zwischenverpflegung sowie kleinere Ausflüge sind in diesen Preisen inbe-
griffen. Auf begründetes Gesuch hin kann die Tagesschulleitung zusammen mit dem 
Präsidenten oder der Präsidentin der Bildungskommission eine Reduktion des 
Elternbeitrages gewähren.  
 

7.02 Rechnungsführung und Abrechnung 
Das Schulsekretariat erstellt in Zusammenarbeit mit der Tagesschulleitung jährlich eine 
Abrechnung über die Tagesschulangebote von 1. September bis 30. August. Die 
Abrechnung ist jeweils bis 30. September bei der Bildungs- und Kulturdirektion 
einzureichen, um die Kantonsbeiträge geltend zu machen.  
 
 
 

8.  Statistik 

Die Entwicklung der Ferienbetreuung durch die Tagesschulleitung wird statistisch 
erfasst. Die Statistik beinhaltet: 

• Anzahl, Alter und Geschlecht der betreuten Kinder pro Woche 

• Liste des Betreuungsteams 

• Programm der Ferienwochen 

• Zusammenstellung der Kosten. 
 
 
 
 
 
15. Januar 2024  Daniela Aeschbacher 
   Co-Leiterin Tagesschule 


